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Arbeits- und Gesellschaftsrecht

Der Schwerpunkt ist attraktiv für alle Studierende, die in 
Rechtsanwaltskanzleien, in Justiz und Verwaltung oder in der 
Wirtschaftspraxis mit den Kernfragen des zivilen Wirtschaftsrechts 
befasst sind. Insbesondere bietet sich der Schwerpunkt auch für 
eine später angestrebte Fachanwaltsausbildung an.
Die Kombination von Arbeits- und Gesellschaftsrecht ist sinnvoll, 
weil es sich dabei um zwei Hauptgebiete rechtlicher Fragestellungen 
in der Unternehmenspraxis handelt. 
Eine Verzahnung der beiden Gebiete zeigt sich etwa auf dem Gebiet 
der Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat.



Recht der Kapitalgesellschaften 
Dies betrifft zunächst das deutsche Kapitalgesellschaftsrecht, ins-
besondere das GmbH-Recht, das Aktienrecht und das Recht der 
verbundenen Unternehmen (Konzernrecht). Ferner wird das Europä-
ische Gesellschaftsrecht behandelt, das sich in Richtlinien sowie in 
Verordnungen über europäische Gesellschaftsformen findet.

Individualarbeitsrecht
Dieser Teilbereich befasst sich mit dem Recht des Arbeitsverhält-
nisses. Dieses ist nicht in einem einheitlichen Arbeitsvertragsge-
setz enthalten, sondern in zahlreichen arbeitsrechtlichen Einzel-
gesetzen. Dabei werden auch die europäischen Grundlagen des 
Arbeitsrechts angesprochen. Außerdem ist das Individualarbeits-
recht stark durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
geprägt. Neben den einschlägigen gesetzlichen Normen und Ge-
richtsentscheidungen werden auch die praxisrelevanten Fragen von 
Abschluss, Inhalt und Beendigung einzelner Arbeitsverträge behan-
delt.

Recht der Umwandlung
Behandelt werden hierbei die im deutschen Umwandlungsgesetz 
enthaltenen Formen der Umwandlung von Gesellschaften (Ver-
schmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung und Formwechsel).

Kollektivarbeitsrecht  
Erfasst werden die Regelungen der Rechtsverhältnisse und der 
Rechtsbeziehungen der für die Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
seite kollektiv handelnden Akteure. Hierzu gehört das Tarifrecht, 
das sich mit den Abschlussvoraussetzungen, dem Inhalt und den 
Rechtsfolgen von Tarifverträgen befasst. Zum Kollektivarbeits-
recht gehört ferner das Recht der Koalitionen sowie das Arbeits-
kampfrecht. Das Betriebsverfassungsrecht regelt organisati-
onsrechtliche Fragen der Betriebsverfassung, sowie Fragen der 
materiellen Mitbestimmung des Betriebsrats. Zum Kollektivar-
beitsrecht im weiteren Sinne gehört zudem das Recht der Unter-
nehmensmitbestimmung.
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